
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Herzlich Willkommen im Pfadfinderstamm Ciconia! 
 
Hier ein paar allgemeine Infos zu uns: 
 
Der Pfadfinderstamm Ciconia ist ein junger Pfadfinderstamm im Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder e.V. Das ist ein interkonfessioneller Verband, der neben dem Katholischen 
und Evangelischen einer der drei großen Pfadfinderverbände in Deutschland ist. Der Stamm 
wurde im Jahr 2015 auf Initiative einiger Studenten in Landau neu gegründet und wird 
aktuell von der ersten Generation der ehemalig selbst als Kinder im Stamm großgewordenen 
Jugendlichen geführt. Aktuell haben wir etwa 50 Mitglieder, die sich auf die drei 
Altersstufen, Wölflinge ca. 6-10Jahre, Pfadfinder ca. 11-16 und RRs ca. 16-30 Jahre aufteilen. 
 
Die Wölflinge sind dabei in Meuten organisiert, bei denen es hauptsächlich um Spielen und 
Spaß haben geht. Das natürlich unter den Gesichtspunkten der Pfadfinder stattfindet 
allerdings stehen diese selbst noch nicht im Vordergrund und es geht darum gemeinsam 
draußen Spaß zu haben. 
 
Die Pfadfinder werden noch einmal in Jungpfadfinder, Jupfis, ca. 11- 13 Jahre und die 
„normalen“ Pfadfinder ca. 13-16 Jahre aufgeteilt. Diese werden in Sippen unterteilt, die etwa 
4-8 Personen haben. Dabei wird mehr und mehr auch Technik, wie unserer verschiedenen 
Zelte und Zeltkonstruktionen, Knoten, Karte lesen, planen von Wanderungen, etc. 
beigebracht. Auch wird vor allem bei den Pfadfindern (also den älteren) immer mehr 
Eigenorganisation gefördert, mit dem Ziel, das die Kinder sich dann später selbst leiten und 
unabhängig von den „Alten“ werden. In dieser Altersstufe wird den Kindern auch die 
Möglichkeit geboten sich im Kurssystem unseres Landesverbandes weiterzubilden. Das sind 
einwöchige Zeltlager in den Osterferien, in denen die Kinder Kontakte zu anderen 
gleichaltrigen aus dem Landesverband knüpfen können, mit diesen zusammen Spaß haben 
und auch verschiedene Themen beigebracht/vertieft bekommen. Auch mit dem Ziel der 
Selbstständigkeit und bei den älteren auch der Verantwortungsübernahme im Stamm. 
Natürlich steht aber auch hier der gemeinsame Spaß haben im Vordergrund. 
 
Die RRs, Ranger & Rover, sind die „Alten“ im Stamm, die teilweise immer noch in ihren alten 
Sippen organisiert sind, aber auch viel mit den anderen RRs im Stamm und aus dem 
Landesverband machen. Sie übernehmen die organisatorischen Rollen im Stamm wie die 
Leitung der Gruppen, Planung von Lagern und Stammesaktionen, aber auch im 
Landesverband, hauptsächlich an zwei Mal im Jahr stattfindenden Planungstreffen. Generell 
ist es das Konzept das die Kinder, wenn sie älter werden, immer mehr Eigenverantwortung 
und dann auch Verantwortung für andere übernehmen, wenn sie alt genug sind. 

Pfadfinderstamm  
Ciconia Landau 

Felix Holz 
Dahlienstraße 5 
76829 Landau 

Tel.: 01577/3560594 
info@stamm-ciconia.de 
www.stamm-ciconia.de 



Generelle Ansprechpartner sind die Mitglieder der Stammesführung, Felix, Hannes, Füsek 
und Sücre. (info@stamm-ciconia.de) 

Für die einzelnen Aktionen finden sich immer auf den Anmeldungen die 
Hauptverantwortlichen mit Kontaktinformationen. 

Ansonsten kann man sich auch immer direkt an die jeweilige Gruppenführung richten. 

 

Wichtiges zu den Beiliegenden Dokumenten: 

Wir brauchen für die Anmeldung des Kindes zwingend den ausgefüllten Aufnahmeantrag 
und das SEPA-Mandat.  
Das nächste Blatt ist für Angaben zu Allergien, und um eine Kluft zu bestellen. Die Kluft ist 
unser Dunkelblaues Pfadfinderhemd, diese kann auch später noch bei uns gekauft werden, 
es ist aber ratsam diese direkt mit der Anmeldung zu bestellen, dann ist das weniger 
Aufwand für uns. 
Das Blatt für die Aufnahme von Bildern ist freiwillig. 
Die Fördervereinsanmeldung ist auch freiwillig, zum Förderverein gibt es unten noch mehr 
Infos. 

Was in den Letzten Jahren immer wieder für Missverständnisse geführt hat sind die 
verschiedenen Unterschriftsbereiche auf den beiliegenden Formularen, und auch 
Anmeldungen für Stammesaktionen. Generell gilt: 

- Mit dem Antragsteller ist das Kind selbst gemeint 
- Sofern nicht ausdrücklich anders gefordert sind alle Unterschriften nötig, auch die des Kindes 
- Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch gerne nochmal nachfragen 
- Im Zweifel ist es besser eine Unterschrift zu viel auf dem Zettel zu haben (solange es natürlich 

auf demselben Dokument/ zur selben Sache ist) dann ist das für uns trotzdem gültig. 
- Für die Felder auf Anmeldungen gilt dasselbe, insbesondere auch für die Angaben über das 

Kind (Notfall Tel. Allergien, Schwimmfähigkeit, etc.) 

Wenn eine fehlt, führt das oft zu viel hin und her zwischen Mitgliederverwaltung, 
Stammesführung Gruppenleitung und den Kindern/Eltern was oft einige Verzögerung 
bedeutet also bitte achtet darauf. 
 
 
Am Geld soll es auch bei niemandem scheitern, es gibt Förderprogramme vom Land und von 
unserem Landes- und Bundesverband. Wenn ihr Probleme mit Geld habt und deswegen die 
Teilnahme bei den Pfadfindern oder Aktionen nicht möglich ist könnt ihr euch vertrauensvoll 
an die Stammesführung oder die Gruppenführung wenden, wir finden eine Lösung. 
 
Ansonsten Wünschen wir euch ganz viel Spaß bei uns im Stamm und freuen uns auf die 
gemeinsame Zeit. 
 
 
 
 



Und hier noch wichtige Informationen zum Förderverein und dem Pfadfinderheim im 
Goethepark. Das Pfadfinderheim im Goetheparkt ist nur von uns gepachtet, da der 
Pfadfinderstamm Ciconia nicht selbst Pächter des Pfadfinderheims sein kann, ist der 
Förderverein des Pfadfinderstammes Ciconia Pächter des Pfadfinderheims. Ohne die 
Unterstützung des Fördervereins ist daher die Nutzung unseres Pfadfinderheims und damit 
auch unsere Arbeit nicht oder kaum möglich. 
Wir freuen uns besonders ein Pfadfinderheim im „Grünen“ und dazu zentral im Goethepark 
zu haben und damit den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen sich im Freien zu 
betätigen, Natur zu entdecken und Gemeinschaft zu erleben – gesellschaftliche Werte eben. 
Wir als Förderverein kommen für die Pacht und die Nebenkosten (vor allem Heizung) für das 
Pfadfinderheim auf, was sich im Monat auf ca. 200,- € summiert! 
Derzeit können wir die Unterhaltskosten nicht alleine über die Mitgliedsbeiträge finanzieren 
und benötigen zusätzliche Spenden! Spenden, auch die Mitgliedsbeiträge, sind steuerlich 
absetzbar, bis 300,- € Jährlich reicht ein Kontoauszug als Nachweis beim Finanzamt. 
Vielen Dank an alle die uns bisher unterstützen!        
 
Die Beitrittserklärung für den Förderverein liegt auch bei diese ist freiwillig, wir würden uns 
aber sehr freuen, wenn ihr bereit wärt den Förderverein ein bisschen zu unterstützen (Der 
Mindestbeitrag sind nur 40€ im Jahr) oder wenn ihr euch in Zukunft dazu entscheidet, da 
ohne den Förderverein der Stamm so nicht möglich wäre und es gerade so ist das der Stamm 
dem Förderverein Geld über Aktionen oder Mitgliedsbeiträge zuschießen muss, das sonst für 
die jeweiligen Aktionen, Material, die Gruppenstunden, niedrigere Beiträge, etc. genutzt 
werden könnte. 





Der Bund stimmt dem Aufnahmeantrag   zu  nicht zu ²

Der LV stimmt dem Aufnahmeantrag    zu ¹  nicht zu ²

Der Stamm stimmt dem Aufnahmeantrag  zu ¹  nicht zu ²

beantragt hiermit die Aufnahme in den Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. mit Sitz in Immenhausen und gleichzeitig in die 

oben genannten Untergliederungen des Vereins und erkennt die Ziele des Bundes an. Von den beigefügten Datenschutzhinweisen habe(n) 

ich/wir Kenntnis genommen.

Aufnahmeantrag

Vorname

Zusatz zur Anschrift falls erforderlich

Ort, Datum   Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Ort, Datum   Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Soweit erforderlich, Einverständnis der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters: Ich bin/wir sind sowohl mit dem Beitritt 

als auch damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn ihre/seine satzungsmäßigen Rechte, die ihr/ihm infolge des Beitritts 

zustehen, ausübt. 
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¹ Bei Antragstellenden über 18 Jahre kurze Stellungnahme.  ² Die Ablehnung des Antrags ist zu begründen.

Datum, Unterschrift Landesvorstand

Datum, Unterschrift Bundesvorstand

Datum, Unterschrift Stammesführung

Erfasst in Mitgliederverwaltung

E-Mail | E-Mail Erziehungsberechtigte (falls gewünscht)

Nachname

Name des Stammes / der Aufbaugruppe

Antragstellende über 18 Jahre begründen bitte kurz ihr Aufnahmeersuchen (bei Bedarf gesondertes Blatt beifügen):

Geburtsdatum

Telefonnummer 

Straße

PLZ Ort

männl. weibl.

als Zweitmitglied

als förderndes Mitglied

als juristische Person

6
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1
0
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1
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0
5

.1
8

)

als ordentliches Mitglied



Wichtige Hinweise

1. Bei Minderjährigen muss der Aufnahmeantrag von allen gesetz-

lichen Vertretern unterschrieben werden.

2. Bei Personen ab 18 Jahren müssen alle Beteiligten eine schriftliche 

Stellungnahme abgeben.

3. Die Aufnahme wird mit der Benachrichtigung des neuen Mit-

gliedes wirksam. Die Mitgliedschaft wird nicht vorzeitig dadurch 

erworben, dass der Stamm den Mitgliedsbeitrag annimmt und an 

den Landesverband weiterleitet.

Ziele unserer Gruppenarbeit sind,

 – zu rücksichts- und respektvollem Leben in der Gemeinschaft zu 

erziehen,

 – Verantwortungsbewusstsein für sich und die Gruppe heraus-

zubilden,

 – die Bereitschaft zu fördern, gemeinsam entwickelte Regeln des 

Zusammenlebens umzusetzen, 

 – sich eine eigene Meinung zu bilden sowie Interesse an politischen 

Fragen zu wecken,

 – zu sozialem und ökologischem Engagement ermutigen,

 – ein Selbstverständnis als junge Europäerinnen und Europäer und 

die Identifikation mit der weltweiten Pfadfinderidee und der 

Völkerverständigung zu entwickeln.

Auszüge aus der Satzung

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied im Verein können auf schriftlichen Antrag werden

 –  natürliche Personen,

 –  juristische Personen.

 Der Antrag minderjähriger Personen muss vom gesetz lichen Ver-

treter (bei mehreren Vertretern von allen) unter schrieben werden.

 Jedes ordentliche Mitglied gehört einem (1) Landesver band an. 

Eine Mitgliedschaft in mehreren Landesver bänden oder meh-

reren örtli chen Gruppen ist mit schriftlicher Zustim mung des 

Bundes vor stands mög lich. Das aktive/passive Wahlrecht kann 

nur in einer (1) Gruppe und dem dazu ge hörigen (1) Landesverband 

ausgeübt werden.

(2) Es ist anzugeben, ob die Mitgliedschaft als ordentliches oder als 

förderndes Mitglied gewünscht wird.

 Untergliederungen als eingetragener oder nicht einge tra gener 

Verein und andere juristische Personen können nur förderndes 

Mitglied werden. 

 Fördernde Mitglieder können unmittelbar dem Verein an gehören.

 Über die Aufnahme entscheidet der Bundesvor stand nach der von 

der Bundes versammlung erlassenen Aufnahme ordnung.

(3) Bei Untergliederungen bedingt die Mitgliedschaft auto matisch die 

Mitgliedschaft in den übergeordneten Ebenen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt des Mitgliedes durch 

Erklärung gegenüber der jeweiligen Untergliederung in Textform, 

Ausschluss des Mitgliedes, Streichung aus der Mitgliederliste 

aufgrund Beitragsrückstand von mehr als 11 Monaten nach Bei-

tragsfälligkeit, Tod.

(3) Die Beitragspflicht verlängert sich automatisch um ein Jahr, so-

fern der Austritt nicht bis zum 31. Dezember erklärt wurde. Bei 

unterjährigem Austritt erfolgt keine anteilige Rückerstattung von 

Mitgliedsbeiträgen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) (...) Jedes Mitglied hat die Beschlüsse der satzungs gemäßen Organe 

des Vereins zu beachten. Jedes Mitglied hat Beiträge zu entrichten. 

Näheres regelt die von der Bundesversammlung erlassene Bei-

tragsordnung.

(2) Ordentliche Mitglieder sind zur aktiven Mitwirkung an der Arbeit 

des Vereins und zur Förderung des Vereins zweckes (§ 2) nach 

besten Kräften verpflichtet.

(3) Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein ideell und ma-

teriell. Sie haben mindestens den von der Bun desver sammlung 

festgesetzten Jahresbeitrag zu ent richten. (...) Der Erwerb der 

Fördermitgliedschaft durch Personen unter 26 Jahren bedarf 

der Zustimmung des Vorstands der örtlichen Gruppe und des 

Landesvorstands.

Auszüge aus der Aufnahmeordnung

§ 2 Verfahren 

(1) Natürliche Personen unter 18 Jahren – Ebene örtliche Gruppe

a) Die interessierte Person gibt bei der örtlichen Gruppe den Auf-

nahmeantrag ab.

b) Der Vorstand der örtlichen Gruppe dokumentiert auf dem 

Aufnahmeantrag, ob er die Aufnahme befürwortet oder ablehnt 

und reicht den Antrag in jedem Fall unverzüglich an den Landes-

verband weiter. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist durch 

den Vorstand der örtlichen Gruppe schriftlich zu begründen.

c) Der Landesverband erfasst den Aufnahmeantrag in der  

Mitgliederverwaltung, sofern der Landesvorstand die Aufnahme 

des Mitglieds befürwortet. Eine Ablehnung des Aufnahmean-

trags ist durch den Landesvorstand schriftlich zu begründen und 

an den Bundesvorstand weiterzureichen.

d) Wenn nicht binnen einer Frist von acht Tagen eine ablehnende 

Entscheidung des Bundes vor stan des dem Landesvorstand 

zugegangen ist, gilt der Aufnah meantrag rückwirkend zum 

Antragsdatum als angenommen. Bei Ablehnung der Aufnahme 

durch den Vorstand der örtlichen Gruppe oder den Landesvor-

stand verlängert sich die Frist auf vier Wochen. Während dieser 

Frist müssen Vorstand der örtlichen Gruppe, Landesvorstand 

und Bundesvorstand den Kontakt aufnehmen, um zu einer ge-

mein samen und einvernehmlichen Entscheidung zu kommen.

e) Der Mitgliedsausweis wird vom Landesverband direkt an die 

örtliche Gruppe als Bestätigung der ordentlichen Mitgliedschaft 

übersandt.  

f) Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags hat schriftlich an die 

An trag stellerin / den Antragsteller zu erfolgen. Die be trof fenen 

Unter gliederungen erhalten hiervon eine Kopie. (...)

(2) Natürliche Personen ab 18 Jahren - Ebene örtliche Gruppe

a) Die interessierte Person gibt bei der örtlichen Gruppe den Auf-

nahmeantrag ab. Der Antrag ist schriftlich zu begründen.

b) Der Vorstand der örtlichen Gruppe dokumentiert auf dem 

Aufnahmeantrag, ob er die Aufnahme befürwortet oder ablehnt 

und reicht den Antrag in jedem Fall unverzüglich an den Landes-

verband weiter. Die Entscheidung des Vorstands der örtlichen 

Gruppe ist schriftlich zu begründen.

c) Der Landesverband erfasst den Aufnahmeantrag in der Mitglie-

derverwaltung, sofern der Landesvorstand die Aufnahme des 

Mitglieds befürwortet. Die Entscheidung des Landesvorstands 

ist in jedem Fall schriftlich zu begründen und an den Bundes-

vorstand weiterzureichen.

d) Ein Aufnahmeantrag gilt rückwirkend zum Antragsdatum als 

angenommen, sobald der Bundesvorstand dies dem Landesvor-

stand mitteilt, spätestens jedoch sechs Wochen nach Eingang im 

Bundesamt. Bei Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand 

der örtlichen Gruppe / Landesvorstand gilt ebenfalls eine Frist 

von sechs Wochen nach Eingang im Bundesamt, binnen derer 

der Bundesvorstand über die Aufnahme entscheidet. Während 

dieser Frist müssen Vorstand der örtlichen Gruppe, Landesvor-

stand und Bundesvorstand den Kontakt aufnehmen, um zu einer 

gemeinsamen und einvernehmlichen Entscheidung zu kommen. 

(...)

(3) Natürliche Personen ab 18 Jahren – Ebene Landesver band

 In Ausnahmefällen können natürliche Personen direkt in einem 

Landesverband Mitglied werden. Grundsätz lich ist eine Mit-

gliedschaft auf der Ebene der örtlichen Gruppen anzustreben.

a) Die interessierte Person gibt beim Landesvorstand den Auf -

nahme antrag ab. Im Antrag ist in kurzer Form zu begründen, 

warum eine Mitgliedschaft unmittelbar auf Landesebene 

gewünscht wird. 

(...)

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.

BdP Bundesamt · Kesselhaken 23 · 34376 Immenhausen

Tel 05673 99584-0 · Fax 05673 99584-44 
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Datenschutzerklärung

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener 

Daten im Rahmen der Mitgliedschaft im Bund der Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder (BdP) e.V.

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) e.V. und seine Un-

tergliederungen erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 

zur Durchführung und Verwaltung der Mitgliedschaft und Erfüllung 

der in seiner Satzung und der zugehörigen Ordnungen aufgeführten 

Zwecke und Aufgaben. 

Das sind: 

 – Name und Anschrift

 – Bankverbindung

 – erteilte Lastschrift-Mandate

 – Telefonnummern und E-Mail-Adressen

 – Adressen und Geburtsdatum

 – Daten über die Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen und 

die Ausübung von Ämtern und Aufgaben

 –  Daten zur Mitgliedschaft an sich (Eintrittsdatum, Zugehörigkeit 

zu Gruppen und Untergliederungen, Beitragszahlungen). 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Verantwortlicher gem.  Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) ist der 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) e.V. 

vertreten durch den Bundesvorstand

Kesselhaken 23

34376 Immenhausen

Telefon: +49 5673-99584-0

Telefax: +49 5673-99584-44

E-Mail: datenschutz@pfadfinden.de

Unsere Datenschutzbeauftragte ist unter der Emailadresse 

 datenschutz@pfadfinden.de oder unserer Postadresse mit dem Zusatz 

„die Datenschutzbeauftragte“ zu erreichen.

Alle Mitglieder haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 

Bundesdatenschutzgesetzes und der Europäischen Datenschutzgrund-

verordnung das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespei-

cherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 

Berichtigung ihrer Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung und 

Einschränkung ihrer Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Zudem haben alle Mitglieder das Recht, sich bei einer Datenschutz-

Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns zu beschweren.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 

dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung  

(Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungs-

gemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 

Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht zulässig.

Falls ein Mitglied eine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten 

erteilt hat, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Ein 

solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten, nachdem er uns gegenüber ausgesprochen 

wurde. Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

auf die Interessenabwägung stützen, kann das Mitglied Widerspruch 

gegen die Verarbeitung einlegen. 

Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Er-

füllung des satzungsgemäßen Zwecks erforderlich ist. Bei Ausübung 

eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, 

weshalb wir die personenbezogenen Daten nicht wie von uns durch-

geführt verarbeiten sollten. 

Im Falle eines begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und 

werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen 

oder die zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund 

derer wir die Verarbeitung fortführen. 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.

BdP Bundesamt · Kesselhaken 23 · 34376 Immenhausen

Tel 05673 99584-0 · Fax 05673 99584-44 
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Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 

bestimmte Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 

oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 

dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.





 

 

Mein Kind hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten/Essgewohnheiten/Behinderungen…: 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein Kind während Pfadfinderaktionen fotografiert, 

und die Bilder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.  

 

                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
Der Jahresbeitrag von 70 € für das erste Kind, 65 € für das zweite Kind und 60 € für jedes weitere 
Kind wird per Lastschrift im November des Vorjahres eingezogen. Im Falle eines Beitritts in der 
zweiten Jahreshälfte (ab Juli) wird die Hälfte des Mitgliedsbeitrages (35 €) erhoben. Wir möchten 
darum bitten, diese zu überweisen, da das Lastschriftverfahren für das laufende Jahr bereits 
abgeschlossen wurde. 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat (Bitte für jedes Kind ein getrenntes Lastschriftmandat ausfüllen. Danke!) 
Gläubiger –Identifikationsnummer: DE66FVC00001925880 
Mandatsreferenznummer (wird separat mitgeteilt) 
Hiermit ermächtige ich den Pfadfinderstamm Ciconia Landau mit dem Konto (Förderverein des Stammes 
Ciconia im BdP e.V. – Freizeit), den Mitgliedsbeitrag für ___________________________ (Name des Kindes)               
in Höhe von  ⃝ 70 € (1. Kind)   ⃝ 65 € (2. Kind)   ⃝ 60 € (jedes weitere Kind) mittels Lastschrift von meinem 
Konto einzuziehen (Zutreffendes bitte ankreuzen). 

 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
Name des Kontoinhaber: ____________________________________________________________ 

Anschrift:                            ____________________________________________________________ 

PLZ Wohnort:                     ____________________________________________________________ 

IBAN: 
                                            

 

  

BIC: 
                      

 

Ort, Datum_________________________________Unterschrift_____________________________ 

 
Bei einer Kontoänderung teilt uns dies bitte mit, sodass wir ein neues Lastschriftmandat an euch aushändigen können.  
 





 

 

Informationen für den Pfadfinderstamm Ciconia  
 

_________________________ 
                            Name des Kindes 

 

Mein Kind benötigt eine Kluft (inklusive Abzeichen und Halstuch) in folgender Größe (bitte 

ankreuzen). (Wir empfehlen, in der Gruppenstunde die Kluft eines anderen Kindes anzuprobieren. Die Kluftgrößen 

fallen eher groß aus! Außerdem ist es sinnvoll, lieber ein zu großes, als ein zu kleines Hemd zu bestellen. Wenn noch ein 

dicker Pulli unter die Kluft passt, ist das gar nicht schlecht und das Kind wächst nicht zu schnell heraus.  

Das Halstuch erhält das Kind mit Ablegen eines Pfadfindersprechens. Fragen dazu beantworten die Gruppenleiter.) 

 

4XS (62€) O            XXXS (63€)  O        XXS (64€) O          XS  (65€) O 

 

    S (62€) O                  M (69€)  O             L (70€) O           XL (71€) O  

 

XXL (72€) O             XXXL (73€) O   

 
 

Damenkluften (tailliert und kürzer geschnitten): 
 

   36 (69€) O            38 (70€) O          40 (71€) O       42 (72€) O  

   

  44 (73€) O        46 (74€) O 

 

 

Ich überweise den Beitrag für die Kluft auf das Stammeskonto. (Bestellung nach Zahlungseingang) 

                                                                                                    

                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 

 

 
Förderverein des Stammes Ciconia im BdP e.V. – Freizeit 
IBAN: DE83 5486 2500 0002 7376 20 
VR Bank Südpfalz 





Ich (Vor- und Nachname______________________________________________________ 

geb. am _________________, in ___________________________, 

wohnhaft in_________________________________________________________________, 
(Informationen des Kindes) 

erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos, die im Auftrag des Pfadfinderstammes Ciconia bei den 
Veranstaltungen des Stammes angefertigt werden, und auf denen ich als Veranstaltungsteilnehmer abgebildet 
bin, wie folgt verwendet werden: 

⃝ Nutzung als Internes Bildmaterial für aushänge in den Räumlichkeiten des Stammes oder auf Aktionen die in 
diesen stattfinden. 

⃝ Nutzung als Bildmaterial auf der Homepage und Social Media, auch als Symbolbild und losgelöst vom 
Kontext der Veranstaltung (Nutzung mit Werbecharakter); 

⃝ Nutzung für gedruckte Broschüren, Angebotsfolder und ähnliche gedruckte 
Informationsmaterialen zur Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Angebots, auch als 
Symboldbild und losgelöst vom Kontext der Veranstaltung (Nutzung mit Werbecharakter);  

Ich erhebe hierfür keinen Anspruch auf Entgelt. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen und: 

⃝ Bin damit einverstanden, dass die obige Auswahl über die Anmeldung der jeweiligen Aktion mit der 
Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten getroffen werden kann. (In jedem Fall gilt die obige Auswahl für 
Gruppenstunden und andere Aktionen ohne Formelle Anmeldung, für denn Fall das über die Anmeldung 
Entschieden wird gilt diese Entscheidung unabhängig von obiger Auswahl. 

Ein Widerruf meiner Zustimmung nach den Aufnahmezeitpunkten bezieht sich jedenfalls nur auf die Zukunft. 

(Weiterverwendung auf der Website, Neuauflage von Druckwerken mit meiner Abbildung) und nicht auf bereits 
gedruckte Unterlagen. 

Ort: ___________________________________________, am ___________________________ 

 

Unterschrift des/der Abgebildeten ______________________________________________ 

Erklärung des Erziehungsberechtigten: 

Wir bestätige hiermit, als Erziehungsberechtigte  unserem Kind den Inhalt der obigen Einverständniserklärung 
in geeigneter Weise erläutert zu haben. Auch seitens der Erziehungsberechtigten bestehen keine Einwände 
gegen die Abbildung meines Kindes und die Nutzung der Fotos im Rahmen obiger Erklärung. 

Name des ersten Erziehungsberechtigten:_________________________________________ 

Namen des zweiten Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 

Ort: _____________________________________am ________________________________ 

 

Unterschrift des/der ersten Erziehungsberechtigten ______________________________________ 

 

Unterschrift des/der zweiten Erziehungsberechtigten ______________________________________ 

Oder ⃝ Ich bin Alleinerziehend 

  





 
Förderverein des Stammes Ciconia im BdP e.V. 

Bankverbindung: IBAN: DE86 5486 2500 0002 7375 66 BIC: GENODE61SUW 
Steuernr.: 24/652/50581; Vereinsregisternr.: 30545 

Vorsitzender: Dr. Axel  Holz, Dahlienstr. 5, 76829 Landau, T: 06341/945162; E: axel.holz@gmail.com 

 

Beitrittserklärung 
Name: Vorname: 

Anschrift:  

Email Adresse Telefon 

Name des Kindes:  

Höhe des jährlichen Mitgliedbeitrages:  

Mindestbeitrag: 40,00 €; Schüler/Studenten/Azubis 10,00 €; juristische Personen 100,00 €. 
Der Betrag kann bei der Steuererklärung  geltend gemacht werden und das Finanzamt zahlt mit ☺.  Bis 
200,00 € reicht ein Kontoauszug als Nachweis. Wir stellen aber gerne eine Spendenquittung aus. 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung soll per email erfolgen.  
Ich bin damit 
□ einverstanden / 
□ nicht einverstanden, 
 dass meine Daten zum Zweck der Mitgliederversammlung gespeichert werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Bitte den Mitgliedsbeitrag erstmalig überweisen (Kontoverbindung steht unten). 
Um uns die Arbeit zu erleichtern, bitten wir den jährlichen Mitgliedsbeitrag Mitte März eines Jahres per 
Lastschriftverfahren erheben zu können und uns das nachfolgende SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen ☺. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger –Identifikationsnummer: DE66FVC00001925880 
Mandatsreferenznummer (wird separat mitgeteilt) 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein des Stammes Ciconia im BdP e.V., den oben genannten 
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
Name des Kontoinhaber: ____________________________________________________________ 

Anschrift:                            ____________________________________________________________ 

PLZ Wohnort:                     ____________________________________________________________ 

IBAN: 
                                            

 

  

BIC: 
                      

 

Ort, Datum_________________________________Unterschrift_____________________________ 

(IBAN und BIC sind auf der EC-Karte zu finden) 
Bitte eine Kopie der  Beitrittserklärung aufbewahren und bei einer Kontoänderung die neue Kontonummer 
uns bitte mitteilen, da uns sonst unnötige Kosten entstehen, danke. 
 


